
UNFALLVERSICH ERUNG DES LSB

Versicherte Personen

. Aktive und passive IVlitglieder der Vereine

. Ehrenamtliche und nebenberufliche Aufsichtspersonen (Vereins- und Fachverbanclsfunktionäre, Übungsleiter (Trainer), Sportlehrer,0rganisationsleiter,Ju
gendleiter, Betreuer), die den satzungsgemäß bestimmten 0rganen und Institutionen angehören, sowie Personen, die durch den Vorstand des Vereins ständig

oder vorübergehend mit der Wahrnehmung bestimmter Funktionen im Rahmen der Aufgaben des Vereins beauftragt sind.
. Schieds-, l(ampf- und Zielrichter
. N icht-Vereinsmitglieder,

- die vom Vorstand des Vereins als Helfer zur Durchführung satzungsgemäßer Veranstaltungen beauftragt werden,

- die amTrainings-/Übungsbetrieb desVereins unter Leitung eines beauftragten Übungsleiters oder Sportwarts mit dem Ziel teilnehmen, nach einem lvlonat

dem Verein beizutreten. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf Unfälle vom Beginn bis zum Ende desTrainings-/Übungsbetriebes. Die Wege zu und

von den Trainings-/Ü bungsstätten sind nicht mitversichert.

- Als Begleiter/Betreuer von l(indern und Jugendlichen bei Veranstaltungen, die im Auftrag der Vereine durchgeführt werden,

- Als Begleiter/Betreuer von Behindertensportgruppen bei Veranstaltungen, die im Auftrag der Vereine durchgeführt werden,

- AIs Teilnehmer an einmaligen Trimmaktionen (2. B. Crossläufe, Spielfeste), die vom LS B und den Vereinen durchgeführt werden.

U mfang des Versicherungsschutzes

Unfallbegriff Ein Sportunfall liegt vor, wenn das IMitglied während seiner unmittelbaren Betätigung einen Unfall erleidet. Die Betätigung muss innerhalb der

satzungsgemäßen Zwecke oder der sich auch sonst aus dem Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen erfolgen und zwar örtlich begrenzt auf die jeweils

genutzte Wettl<ampf-, Übungs- oder Veranstaltungsstätie. Die direkten Wege zu und von den jeweiligen Wettl<ampf- bzw. Übungsstätten sind mitversichert.

Veranstaltungen Alle Mitglieder genießen Versicherungsschutz während derTeilnahme an Verbands- oder Vereinsveranstaltungen, Lehrgängen, Besichtigungen,

Empfängen, Wanderungen und sonstigen geselligen Zusammenkünften.

Wegerisiko Versicherungsschutz besteht jeweils während der Veranstaltungen einschließlich der direkten Wege zum und vom Veranstaltungsort.

Arbeitsdienst Versichert sind alle Verelnsmitglieder auch bei unentgeltlichen Arbeitsdiensten auf dem Vereins- bzw. Verbandsgelände, sofern diese vom Verein

bzw. Verband angeordnet werden.

Sonderrisikien Für Mitglieder der IMotorsportvereine bzw. Motorbootsportvereine besteht bei Fahrtveranstaltungen Versicherungsschutz, sofern es nicht auf
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt.

Schützenvereine Versicherungsschutz besteht für I\4 itglieder der Schützenvereine gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 Waffengesetz; Waffengesetz-Artikel 1, Gesetz zur
Neuregelung des Waffenrechts vom 11.10.2002.

Ausschlüsse I(ein Versicherungsschutz besteht bei privaten Übungen, Ferienmaßnahmen und Vergnügungsfahrten. l(ein Versicherungsschutz besteht für Berufs-
sportler (hier greift der Versicherungsschutz der VBG). l(ein Versicherungsschutz besteht für das gewerbliche Personal, hauptberufliche Turn- und Sporlehrer
sowie Trainer in ihrer hauptamtlichen Tätigkeit (hier greift der Versicherungsschutz der VBG).

Leistungen/Vers icherungssu m men

Für alle Versicherten gilt:

Invalidität € 35.000

Tod € 5.000

Bergungskosten € 2.500

l(osmetische 0perationen € 2.500

l(urkostenbeihilfe € 1.000

Eine Invaliditätsentschädigung wird nur fällig, wenn der Invaliditätsgrad mehr als 20"Ä beträgt. Führt ein Unfall zu einer Invalidität von mehr als t5ok, er-
bringt der Versicherer die doppelte Invaliditätsleisiung.

Zahnschäden Bei Zahnschäden wird fÜr die Behandlung oder den Ersatz natürlicher oder bei Beschädigung künstlicher Zähne höchstens ein Betrag von
€ 250,00 für jeden vom Unfallereignis unmittelbar betroffenen Zahn gezahlf, soweit keine anderweitige Erstattungsmöglichkeit besteht. Unter den Versiche
rungsschutz fällt auch die Reparatur oder der Ersaz von Inlays,0nlays, l(ronen etc. Für beschädigte Zahnspangen werde die Reparaturkosten bis zu € 500,00
gezahlt. Der Verlust von Zahnprothesen ist nicht versichert.

Brillen/l(ontaktlinsen Für - bei der aktiven Sportausübung - beschädigte Brillen oder l(ontaktlinsen wird ein Betrag bis zu €75,0A gezahlt, soweit keine an-
derweitige Erstattungsmöglichkeit besteht. Der Verlust von Brillen und l(ontaktlinsen ist nicht versichert.

Hörgeräte Für - bei der aktiven Sportausübung - beschädigte Hörgeräte wird ein Betrag bis zu € 400,00 gezahli, soweit keine anderweitige Erstattungsmög-
lichkeit besteht. Der Verlust von Hörgeräten ist nicht versichert.


